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Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen 

nach den §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung 
im Geschäftsbereich des Ministeriums 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
Vom 24. September 2012

Auf Grund der §§ 57 Satz 2, 58 Absatz 1 Satz 2 und 59 
Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950), wird für die Behörden, Landesbetriebe und Ein-
richtungen meines Geschäftsbereichs – soweit erforder-
lich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – ver-
ordnet:

§ 1

Der Geschäftsführung des Landesbetriebs Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen wird die Befugnis übertragen, 
gemäß § 57 Satz 1 Landeshaushaltsordnung in Verträge 
zwischen Angehörigen des öffentlichen Dienstes und 
ihrer Dienststelle einzuwilligen.

§ 2

(1) Den Bezirksregierungen werden, vorbehaltlich 
abweichender Regelungen in den §§ 4 und 5 und soweit 
sie für meinen Geschäftsbereich tätig werden, folgende 
Befugnisse übertragen:

1.   gemäß § 57 Satz 1 Landeshaushaltsordnung in Ver-
träge zwischen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
und ihrer Dienststelle einzuwilligen, soweit es sich 
um Behörden handelt, die der Aufsicht der Bezirksre-
gierungen unterliegen,

2.   Verträge gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 1 Landeshaus-
haltsordnung zum Nachteil des Landes aufzuheben 
oder zu ändern, soweit der Nachteil des Landes ein-
malig nicht mehr als 100 000 Euro und bei fortdau-
ernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro pro 
Jahr beträgt,

3.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung abzuschließen oder die Zustim-
mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Schul-
denbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung zu erteilen, soweit die entsprechen-
den Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land 
durch den Abschluss des Vergleichs entstehenden Aus-
gaben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und 
ein Gesamtbetrag von 500 000 Euro im Einzelfall 
nicht überschritten wird,

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 100 000 Euro 
mit einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten und bei 
Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer Stundungs-
dauer bis zu drei Jahren zu stunden,

5.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro 

 niederzuschlagen,

6.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 bei Beträ-
gen bis zu 25 000 Euro zu erlassen.

(2) Die Befugnisse nach Absatz 1 können der NRW.
BANK und den nach § 44 Absatz 2 Landeshaushaltsord-
nung Beliehenen durch Vertrag übertragen werden, 
soweit sie Förderprogramme abwickeln.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen von 
grundsätzlicher Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur 
Minderung bei veranschlagten Einnahmen über 500 000 
Euro im laufenden oder in künftigen Haushaltsjahren 
führen können.

§ 3

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden auf Landesbe-
triebe und Einrichtungen meines Geschäftsbereichs 
übertragen:

1.   Verträge gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 1 Landeshaus-
haltsordnung zum Nachteil des Landes aufzuheben 
oder zu ändern, soweit der Nachteil des Landes ein-
malig nicht mehr als 100 000 Euro und bei fortdau-
ernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro pro 
Jahr beträgt,

2.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung abzuschließen oder die Zustim-
mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Schul-
denbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung zu erteilen, soweit die entsprechen-
den Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land 
durch den Abschluss des Vergleichs entstehenden Aus-
gaben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und 
ein Betrag von 500 000 Euro im Einzelfall nicht über-
schritten wird,

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 50 000 Euro mit 
einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten und bei 
Beträgen bis zu 20 000 Euro mit einer Stundungs-
dauer bis zu drei Jahren zu stunden,

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
35 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
20 000 Euro

 niederzuschlagen,

5.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 10 000 Euro zu 
erlassen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur Minderung bei 
veranschlagten Einnahmen über 500 000 Euro im laufen-
den oder in künftigen Haushaltsjahren führen können.

§ 4

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden in Fällen not-
wendiger Erstattungsansprüche bei zu Unrecht gezahl-
tem Wohngeld übertragen:

1.  Die Bezirksregierungen dürfen:

 a)   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Lan-
deshaushaltsordnung abschließen oder die Zustim-
mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil 
der Insolvenzordnung erteilen, soweit die entspre-
chenden Haushaltsmittel zur Deckung der dem 
Land durch den Abschluss des Vergleichs entste-
henden Ausgaben oder Verpfl ichtungen zur Verfü-
gung stehen und der ursprüngliche Erstattungsan-
spruch einen Betrag von 4 000 Euro im Einzelfall 
nicht übersteigt,

 b)   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 8 000 Euro 
mit einer Stundungsdauer bis zu fünf Jahren stun-
den,

 c)   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

  aa)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis 
zu 8 000 Euro,

  bb)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen 
bis zu 4 000 Euro

  niederschlagen,

 d)   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 Lan-
deshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 4 000 
Euro erlassen.

2.  Die Gemeinden dürfen:

 a)   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Lan-
deshaushaltsordnung abschließen oder die Zustim-
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mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil 
der Insolvenzordnung erteilen, soweit die entspre-
chenden Haushaltsmittel zur Deckung der dem 
Land durch den Abschluss des Vergleichs entste-
henden Ausgaben oder Verpfl ichtungen zur Verfü-
gung stehen und der ursprüngliche Erstattungsan-
spruch einen Betrag von 2 000 Euro im Einzelfall 
nicht übersteigt,

 b)   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 4 000 Euro 
mit einer Stundungsdauer bis zu drei Jahren stun-
den,

 c)   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

  aa)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis 
zu 4 000 Euro,

  bb)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen 
bis zu 2 000 Euro 

  niederschlagen,

 d)   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 Lan-
deshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 500 Euro 
erlassen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung.

§ 5

(1) Bezüglich festgesetzter Ausgleichszahlungen nach § 1 
Absatz 3 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventi-
onierung im Wohnungswesen (AFWoG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. September 2001 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. September 
2006 (BGBl. I S. 2098), in Verbindung mit Artikel 2 Num-
mer 1 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventio-
nierung im Wohnungswesen für das Land Nordrhein-
Westfalen (AFWoG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. März 2000 (GV. NRW. S. 356), zuletzt 
geändert durch das Sechste Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
18. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 857) und ab 1. Januar 
2005 in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 1 des Zweiten 
Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. März 2004 (GV. NRW. S. 137), werden den Bezirksre-
gierungen und den Oberfi nanzdirektionen sowie den im 
Wege der Organleihe für die Durchführung des AFWoG 
NRW vom Bundesministerium der Finanzen und dem 
Bundeseisenbahnvermögen als Rechtsnachfolger der 
Deutschen Bundesbahn zur Verfügung gestellten Behör-
den und Stellen (Verwaltungsabkommen über die Erledi-
gung von Aufgaben nach dem AFWoG und dem AFWoG 
NRW zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 
Bundesministerium der Finanzen vom 2. April 1990 (GV. 
NRW. S. 242) sowie Verwaltungsabkommen zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Bundeseisenbahn-
vermögen vom 14. August 1996 (GV. NRW. S. 349) in der 
jeweils geltenden Fassung) und der mit dem Vollzug des 
AFWoG NRW beliehenen Deutsche Post Immobilien-
service GmbH (Beleihungsvereinbarung vom 8. Juni 
2005(GV. NRW. S. 628) in der jeweils geltenden Fassung) 
folgende Befugnisse übertragen:

1.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 100 000 Euro 
mit einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten und bei 
Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer Stundungs-
dauer bis zu drei Jahren zu stunden,

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro 

 niederzuschlagen.

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 bei Beträ-
gen bis zu 25 000 Euro zu erlassen.

(2) Den Kreisen und Gemeinden als zuständige Stellen 
im Sinne des § 11 AFWoG werden folgende Befugnisse 
übertragen:

1.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 25 000 Euro für 
die Dauer von bis zu fünf Jahren zu stunden,

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
15 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
7 500 Euro

 niederzuschlagen,

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 bei Beträ-
gen bis zu 5 000 Euro zu erlassen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in Fällen von grund-
sätzlicher Bedeutung.

§ 6

(1) Dem Landesamt für Besoldung und Versorgung wird, 
soweit es für die Besoldungs- und Vergütungsfälle meines 
Geschäftsbereichs zuständig ist, die Befugnis übertragen,

1.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung zur Erledigung von Rechtsstreitig-
keiten aus dem Arbeitsverhältnis der Angestellten 
abzuschließen, soweit die entsprechenden Haushalts-
mittel zur Deckung der dem Land durch den 
Abschluss eines Vergleichs entstehenden Ausgaben 
oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen,

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro

 niederzuschlagen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in den Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur Minderung bei 
veranschlagten Einnahmen über 500 000 Euro im laufen-
den oder in künftigen Haushaltsjahren führen können.

 
§ 7

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen nach den §§ 57 bis 59 
der Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr vom 21. Oktober 2010 (GV. NRW. S. 550) 
gleichzeitig aufgehoben.

Düsseldorf, den 24. September 2012

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2012 S. 458
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Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen 

nach den §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung 
im Geschäftsbereich des Ministeriums 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk

Vom 26. September 2012 

Auf Grund der §§ 57 Satz 2, 58 Absatz 1 Satz 2 und 59 
Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), zuletzt geän-
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dert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950), wird für die Behörden, Landesbetriebe und Ein-
richtungen meines Geschäftsbereichs – soweit erforder-
lich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – ver-
ordnet:

§ 1

Den Direktorinnen/den Direktoren des Geologischen 
Dienstes – Landesbetrieb – , des Landesbetriebs Mess- 
und Eichwesen und des Materialprüfungsamtes Nord-
rhein-Westfalen wird die Befugnis übertragen, gemäß 
§ 57 Satz 1 Landeshaushaltsordnung in Verträge zwi-
schen Angehörigen des öffentlichen Dienstes und ihrer 
Dienststelle einzuwilligen.

§ 2

(1) Den Bezirksregierungen werden, soweit sie für mei-
nen Geschäftsbereich tätig werden, folgende Befugnisse 
übertragen:

1.   gemäß § 57 Satz 1 Landeshaushaltsordnung in Ver-
träge zwischen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
und ihrer Dienststelle einzuwilligen, soweit es sich 
um Behörden handelt, die der Aufsicht der Bezirksre-
gierungen unterliegen,

2.   Verträge gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 1 Landeshaus-
haltsordnung zum Nachteil des Landes aufzuheben 
oder zu ändern, soweit der Nachteil des Landes ein-
malig nicht mehr als 100 000 Euro und bei fortdau-
ernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro pro 
Jahr beträgt,

3.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung abzuschließen oder die Zustim-
mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Schul-
denbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung zu erteilen, soweit die entsprechen-
den Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land 
durch den Abschluss des Vergleichs entstehenden Aus-
gaben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und 
ein Gesamtbetrag von 500 000 Euro im Einzelfall 
nicht überschritten wird,

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 100 000 Euro 
mit einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten und bei 
Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer Stundungs-
dauer bis zu drei Jahren zu stunden,

5.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro 

 niederzuschlagen,

6.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz1 Nummer 3 bei Beträ-
gen bis zu 25 000 Euro zu erlassen.

(2) Die Befugnisse nach Absatz 1 können der NRW.
BANK und den nach § 44 Absatz 2 Landeshaushaltsord-
nung Beliehenen durch Vertrag übertragen werden, 
soweit sie Förderprogramme abwickeln.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen von 
grundsätzlicher Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur 
Minderung bei veranschlagten Einnahmen über 500 000 
Euro im laufenden oder in künftigen Haushaltsjahren 
führen können.

§ 3

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden auf Landesbe-
triebe und Einrichtungen meines Geschäftsbereichs 
übertragen:

1.   Verträge gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 1 Landeshaus-
haltsordnung zum Nachteil des Landes aufzuheben 
oder zu ändern, soweit der Nachteil des Landes ein-
malig nicht mehr als 100 000 Euro und bei fortdau-
ernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro pro 
Jahr beträgt,

2.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung abzuschließen oder die Zustim-

mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Schul-
denbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung zu erteilen, soweit die entsprechen-
den Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land 
durch den Abschluss des Vergleichs entstehenden Aus-
gaben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und 
ein Betrag von 500 000 Euro im Einzelfall nicht über-
schritten wird,

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 50 000 Euro mit 
einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten und bei 
Beträgen bis zu 20 000 Euro mit einer Stundungs-
dauer bis zu drei Jahren zu stunden,

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
35 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
20 000 Euro

 niederzuschlagen,

5.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 Landes-
haushaltsordnung bei Beträgen bis zu 10 000 Euro zu 
erlassen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur Minderung bei 
veranschlagten Einnahmen über 500 000 Euro im lau-
fenden oder in künftigen Haushaltsjahren führen kön-
nen.

§ 4

(1) Dem Landesamt für Besoldung und Versorgung wird, 
soweit es für die Besoldungs- und Vergütungsfälle meines 
Geschäftsbereichs zuständig ist, die Befugnis übertragen,

1.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung zur Erledigung von Rechtsstreitig-
keiten aus dem Arbeitsverhältnis der Angestellten 
abzuschließen, soweit die entsprechenden Haushalts-
mittel zur Deckung der dem Land durch den 
Abschluss eines Vergleichs entstehenden Ausgaben 
oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen,

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
haushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro

 niederzuschlagen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in den Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur Minderung bei 
veranschlagten Einnahmen über 500 000 Euro im laufen-
den oder in künftigen Haushaltsjahren führen können.
 

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen nach den §§ 57 bis 59 
der Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr vom 21. Oktober 2010 (GV. NRW. S. 550) 
gleichzeitig aufgehoben.

Düsseldorf, den 26. September 2012

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Garrelt  D u i n

– GV. NRW. 2012 S. 459
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2124

Verordnung
 zur Regelung der Fachweiterbildung 

Hygienefachkraft 
und zur Änderung der Weiterbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Pfl egeberufe
Vom 28. September 2012

Artikel 1
Weiterbildungs- und Prüfungsordnung zu Fach-

gesundheits- und Krankenpflegerinnen, -pflegern, 
Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, 

-pflegern für Krankenhaushygiene – Hygienefachkraft 
(Weiterbildungsverordnung Hygienefachkraft – 

WeiVHygPfl)

Auf Grund des § 7 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und 
Gesundheits- und Krankenpfl ege vom 24. April 1990 (GV. 
NRW. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572), wird 
nach Anhörung des für das Gesundheitswesen zuständi-
gen Ausschusses des Landtags verordnet:

§ 1
Ziel der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Kranken-
pfl egerinnen, -pfl egern, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfl egerinnen und -pfl egern durch die Vermittlung 
qualifi zierter Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltens-
weisen dazu befähigen, in Krankenhäusern und in stati-
onären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen 
des Gesundheits- und Sozialwesens an der Hygiene- und 
Infektionsprävention mitzuwirken.

(2) Zu den Aufgaben der Hygienefachkraft gehören ins-
besondere:

1.   Erarbeitung von Hygienekonzepten und Mitwirkung 
bei der Einhaltung der Regeln der Krankenhaushygi-
ene,

2.   Mitwirkung bei der Erkennung von Krankenhausin-
fektionen,

3.   Mitwirkung bei der Verhütung und Bekämpfung der 
unter Nummer 2 genannten Infektionen durch allge-
meine und bereichsspezifi sche Beratung,

4.   Schulung, Beratung und fachliche Anleitung von Pfl e-
gekräften, von Schülerinnen und Schüler in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege, in der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfl ege und des sonstigen Personals,

5.   fachliche Anleitung von in der Weiterbildung befi nd-
lichen Hygienefachkräften und Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungsstätten der Fachberufe des Sozial- 
und Gesundheitswesens,

6.   Mitwirkung bei der Auswahl hygienerelevanter Ver-
fahren und Produkte sowie von Hilfsmitteln ein-
schließlich der Ver- und Entsorgung,

7.   Mitwirkung bei der Planung funktioneller und bau-
licher Maßnahmen und

8.   Vorbereitung und Mitwirkung bei den Sitzungen der 
Hygienekommissionen in enger Zusammenarbeit mit 
dem Vorsitzenden, dem Krankenhaushygieniker und 
anderen Mitgliedern der Kommission.

§ 2
Weiterbildungsstätten

(1) Die Weiterbildung nach dieser Verordnung wird an 
Weiterbildungsstätten durchgeführt, die von der Bezirks-
regierung zugelassen sind.

(2) Eine Weiterbildungsstätte wird zugelassen, wenn sie:

1.   mit einem Hygieneinstitut oder einem Medizinalun-
tersuchungsamt kooperiert,

2.   die Beteiligung einer Fachärztin oder eines Facharztes 
für Hygiene und Umweltmedizin oder einer Fachärz-
tin oder eines Facharztes für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie mit Weiterbildung auf dem 

Gebiet der Umwelthygiene gemeinsam mit einer päd-
agogisch erfahrenen Hygienefachkraft in der Leitung 
der Weiterbildung sichergestellt hat,

3.   je Lehrgang für die theoretische Weiterbildung mit 
bis zu 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine 
Lehrkraft (Hygienefachkraft mit Erlaubnis zum Füh-
ren der Weiterbildungsbezeichnung gemäß § 22 und 
mit abgeschlossener Aus- oder Weiterbildung zur 
Unterrichtserteilung) hauptamtlich beschäftigt,

4.   über die erforderliche Anzahl von geeigneten Lehr-
kräften für den Unterricht nach Anlage 1 verfügt,

5.   je Lehrgang über mindestens 15 Weiterbildungsplätze 
unter Anleitung für die praktische Weiterbildung 
gemäß Unterrichtsplan, unabhängig von den erfor-
derlichen Praktikumsplätzen im Labor verfügt,

6.   eine enge Verbindung der theoretischen und prakti-
schen Weiterbildung in einem Unterrichtsplan und in 
einer Lehrgangsordnung nachweist und

7.   über die für die Weiterbildung erforderlichen Räume, 
eine Handbibliothek und die sonstigen für einen ord-
nungsgemäßen Unterricht erforderlichen Unterrichts-
mittel verfügt.

§ 3
Lehrgang

Die Weiterbildung erfolgt als zweijähriger berufsbeglei-
tender Lehrgang oder als Vollzeitlehrgang. Sie besteht 
aus theoretischer und praktischer Weiterbildung unter 
Anleitung. Die theoretische Weiterbildung umfasst 
 mindestens 720 Stunden à 45 Minuten, die praktische 
Weiterbildung mindestens 1155 Stunden à 60 Minuten 
gemäß Anlage 1.

§ 4
Zugangsvoraussetzungen

Voraussetzungen für eine Weiterbildung nach dieser Ver-
ordnung sind:

1.   die Berechtigung, eine der in § 1 Absatz 1 Nummer 1 
oder 2 des Krankenpfl egegesetzes vom 16. Juli 2003 
(BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Berufsbezeichnungen zu führen und

2.   eine in der Regel mindestens zweijährige Tätigkeit in 
der Gesundheits- und Krankenpfl ege oder in der 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege nach Erhalt 
der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung; 
Berufserfahrungen in infektionsgefährdeten Berei-
chen sind erwünscht.

§ 5
Antrag

(1) Über die Teilnahme an einem Weiterbildungslehrgang 
entscheidet die Leitung der Weiterbildungsreinrichtung 
auf Antrag.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.   ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf mit Licht-
bild und

2.  die Nachweise der Voraussetzungen nach § 4.

§ 6
Fehlzeiten

Auf die Weiterbildung werden Fehlzeiten bis zu höchs-
tens 10 Prozent der jeweiligen Mindeststundenzahl der 
theoretischen und praktischen Weiterbildung angerech-
net. Auf Antrag kann der Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses auch darüber hinausgehende Fehlzeiten auf die 
 Weiterbildung anrechnen, soweit eine besondere Härte 
vorliegt und das Weiterbildungsziel durch die Anrech-
nung nicht gefährdet wird.

§ 7
Prüfungsausschuss

(1) An der Weiterbildungsstätte wird ein Prüfungsaus-
schuss gebildet; dieser besteht aus:
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1.   einer Beamtin oder einem Beamten des Kreises oder 
der kreisfreien Stadt,

2.  der pfl egerischen Leitungskraft,

3.   einer an der Weiterbildung beteiligten ärztlichen 
Lehrkraft und

4.   zwei weiteren an der Weiterbildung beteiligten Lehr-
kräften.

Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses soll eine Ver-
tretung bestellt werden.

(2) Der Kreis oder die kreisfreie Stadt bestellt eine 
Beamtin oder einen Beamten für den Vorsitz und die 
übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses auf Vor-
schlag der Leitung der Weiterbildungsstätte.

§ 8
Prüfungsvorsitz

Der Vorsitz nimmt folgende Aufgaben wahr:

1.  Festsetzung der Prüfungstermine,

2.   Auswahl der Prüfungsaufgaben und der Hilfsmittel 
nach den Vorschlägen der Weiterbildungsstätte,

3.   Aufbewahrung der Prüfungsaufgaben in einem ver-
siegelten Umschlag bis zum Prüfungsbeginn,

4.  Zulassung zur Prüfung,

5.   Genehmigung des Rücktritts von einer Prüfung oder 
von einem Prüfungstermin,

6.   Einsatz der Prüferinnen und Prüfer und der Aufsicht 
bei der schriftlichen Prüfung,

7.   Einholung7. Einholung der Zustimmung der Patien-
tinnen und Patienten zur Beteiligung an der prakti-
schen Prüfung und

8.  Mitteilung des Prüfungsergebnisses.

§ 9
Aufgaben des Prüfungsausschusses

(1) Der Prüfungsausschuss legt das Gesamtergebnis der 
Prüfung nach den Noten der schriftlichen, mündlichen 
und praktischen Prüfung unter Berücksichtigung der 
während der Weiterbildung gezeigten Leistungen fest. Er 
entscheidet außerdem über

1.   die Folgen eines Ordnungsverstoßes, eines Täu-
schungsversuches oder einer Täuschung und

2.   die Wiederholung der Prüfung und die Erteilung von 
Aufl agen.

(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

§ 10
Meldung und Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist acht 
Wochen vor Ende des Lehrganges beim Vorsitz des Prü-
fungsausschusses über die Leitung der Weiterbildungs-
stätte zu stellen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.   eine Bescheinigung über die Teilnahme am Unterricht 
nach dem Muster der Anlage 2,

2.   eine Bescheinigung über die praktische Weiterbildung 
nach dem Muster der Anlage 3 und

3.   der Nachweis der Entrichtung der Prüfungsgebühr 
gemäß § 24.

(3) Die Zulassung zur Prüfung sowie die Prüfungster-
mine sind dem Prüfl ing mindestens drei Wochen vor 
Prüfbeginn schriftlich mitzuteilen; die Ablehnung ist zu 
begründen.

§ 11
Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, einem 
mündlichen und einem praktischen Teil; Prüfungsteile 
können miteinander verbunden werden.

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Vertreterinnen und 
Vertreter der Staatlichen Regionaldirektion und des für 
das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums können 
anwesend sein.

(3) Der Prüfl ing legt die Prüfung und gegebenenfalls die 
Wiederholungsprüfung an der Weiterbildungsstätte ab, 
an der er weitergebildet worden ist.

§ 12
Schriftlicher Prüfungsteil

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus einer 
unter Aufsicht zu fertigenden Arbeit zu Weiterbildungs-
gebieten und -inhalten der theoretischen Weiterbildung 
gemäß Anlage 1.

(2) Für die Aufsichtsarbeit stehen bis zu drei Zeitstun-
den zur Verfügung. Dabei sind entweder einzelne Fragen 
zu beantworten (z. B. Antwort-Auswahl-Verfahren) oder 
eines aus drei zur Auswahl gestellten Themen abzuhan-
deln. Beide Formen der Bearbeitung können miteinander 
verbunden werden. Gemäß § 8 Nummer 2 legt der Prü-
fungsvorsitz den Zeitumfang der Aufsichtsarbeit fest. 

(3) An Stelle der Aufsichtsarbeit kann eine Hausarbeit 
verlangt werden, die innerhalb von drei Monaten zu fer-
tigen ist. Der Prüfl ing hat die benutzten Hilfsmittel 
anzugeben und schriftlich zu versichern, dass er die 
Arbeit eigenständig angefertigt hat.

(4) Die schriftlichen Arbeiten werden von zwei Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses unabhängig voneinander 
bewertet. Aus den Noten der Fachprüferinnen und Fach-
prüfer bildet der Vorsitz des Prüfungsausschusses im 
Einvernehmen mit den Fachprüferinnen und Fachprü-
fern die Prüfungsnote für den schriftlichen Teil der Prü-
fung.

§ 13
Mündlicher Prüfungsteil

(1) Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die 
in der Anlage 1 genannten Gebiete. Es sollen nicht mehr 
als drei Prüfl inge gleichzeitig geprüft werden. Jeder Prüf-
ling wird in den vier Grundlagenfächern gemäß Anlage 1 
Nummer 1.1 bis 1.4 geprüft. Die auf einen Prüfl ing ent-
fallende Prüfungszeit soll je Fachgebiet zwischen 10 und 
20 Minuten dauern.

(2) Der Prüfungsausschuss hat während der gesamten 
Dauer der Prüfung anwesend zu sein. Die Leistungen in 
den einzelnen Prüfungsfächern werden von ihm nach 
§ 15 bewertet.

§ 14
Praktischer Prüfungsteil

(1) Im praktischen Teil der Prüfung stellt der Prüfl ing in 
Anwesenheit zweier Fachprüferinnen und Fachprüfer des 
Prüfungsausschusses seine praktischen Fähigkeiten in 
einem Gebiet der Krankenhaushygiene dar.

(2) Beide Fachprüferinnen und Fachprüfer benoten die 
Prüfung getrennt. Aus den Noten der Fachprüferinnen 
und Fachprüfer bildet der Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses im Einvernehmen mit den Fachprüferinnen und Fach-
prüfern die Prüfungsnote für den praktischen Teil der 
Prüfung.

§ 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

Jede einzelne Prüfungsleistung und das Gesamtergebnis 
werden wie folgt bewertet:

,,sehr gut“  (1), wenn die Leistung den Anforderun-
gen in besonderem Maße entspricht,

,,gut“  (2), wenn die Leistung den Anforderun-
gen voll entspricht,

,,befriedigend“  (3), wenn die Leistung im Allgemeinen 
den Anforderungen entspricht,

,,ausreichend“  (4), wenn die Leistung zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht,
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,,mangelhaft“  (5), wenn die Leistung den Anforderun-
gen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grundkennt-
nisse vorhanden sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden können 
und

,,ungenügend“  (6), wenn die Leistung den Anforderun-
gen nicht entspricht und selbst die 
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht 
behoben werden können.

Die Gesamtnote wird zu gleichen Anteilen aus dem 
schriftlichen, dem mündlichen und dem praktischen Prü-
fungsergebnis gebildet.

§ 16
Bestehen der Prüfung

Die Prüfung ist bestanden, wenn jeder Prüfungsteil min-
destens mit ,,ausreichend“ bewertet wird.

§ 17
Prüfungsniederschrift

Über die Prüfung ist für jeden Prüfl ing eine Niederschrift 
aufzunehmen, die vom Vorsitz und den Prüferinnen und 
Prüfern zu unterschreiben ist. Sie muss den Namen des 
Prüfl ings, die Prüfungsarbeiten und -fächer, die Prü-
fungstage und -zeiten, Abstimmungsergebnisse, gegebe-
nenfalls besondere Vorkommnisse, die einzelnen Ergeb-
nisse sowie das Gesamtergebnis enthalten.

§ 18
Zeugnis

Über die bestandene Prüfung erteilt die Weiterbildungs-
stätte ein Zeugnis nach Anlage 4. Über das Nichtbeste-
hen der Prüfung erteilt der Prüfungsvorsitz einen schrift-
lichen Bescheid.

§ 19
Wiederholung der Prüfung

Ist die Prüfung nicht bestanden, kann sie in dem nicht 
bestandenen Prüfungsteil einmal wiederholt werden. Die 
Frist bis zur erneuten Prüfung beträgt mindestens drei 
und höchstens neun Monate. Sind Aufl agen erteilt wor-
den, ist deren Erfüllung nachzuweisen. § 10 Absatz 1 gilt 
entsprechend.

§ 20
Rücktritt von der Prüfung, Versäumnis

(1) Nach der Zulassung zur Prüfung ist ein Rücktritt nur 
mit Genehmigung des Vorsitzes des Prüfungsausschusses 
zulässig. Der Prüfl ing hat die Gründe für seinen Rück-
tritt unverzüglich dem Vorsitz mitzuteilen. Wird der 
Rücktritt von der gesamten Prüfung oder von einem Prü-
fungsteil genehmigt, so gilt die Prüfung insoweit als 
nicht unternommen. Die Genehmigung ist nur zu ertei-
len, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im Falle der 
Krankheit muss die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung verlangt werden. Wird der Rücktritt von der Prü-
fung oder von einem Prüfungsteil nicht genehmigt, so 
wird die Prüfung insoweit mit der Note ,,ungenügend“ 
bewertet.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Prüfl ing von 
einem Prüfungstermin fernbleibt oder die Aufsichts-
arbeit oder die Hausarbeit nicht oder nicht fristgerecht 
fertigstellt oder die Prüfung unterbricht.

(3) Der Prüfl ing wird im Falle der Genehmigung des 
Rücktritts vom Vorsitz zum nächsten Prüfungstermin 
geladen.

§ 21
Täuschungsversuche und Ordnungsverstöße

(1) Versucht ein Prüfl ing, in einem Prüfungsteil zu täu-
schen, täuscht er oder verhält er sich grob ordnungswid-
rig, kann der Prüfungsausschuss die Prüfung für nicht 
bestanden erklären.

(2) Wird eine Täuschung bei einer Prüfung innerhalb von 
drei Jahren nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so kann der Prüfungsausschuss die Prüfung für nicht 
bestanden erklären.

§ 22
Erlaubnisurkunde

Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie Stadt 
nach Anlage 5 die Erlaubnis, eine der folgenden Weiter-
bildungsbezeichnungen zu führen:

1.   „Fachgesundheits- und Krankenpfl egerin für Kran-
kenhaushygiene (Hygienefachkraft)“,

2.   „Fachgesundheits- und Krankenpfl eger für Kranken-
haushygiene (Hygienefachkraft)“,

3.   „Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfl egerin für 
Krankenhaushygiene (Hygienefachkraft)“ oder

4.   „Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfl eger für 
Krankenhaushygiene (Hygienefachkraft)“.

Dem Antrag ist das Zeugnis gemäß § 18 über die bestan-
dene Prüfung beizufügen. Die Weiterbildungsbezeich-
nung darf nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Füh-
ren der Berufsbezeichnung gemäß § 4 Nummer 1 geführt 
werden.

§ 23
Dienstleistungsfreiheit

Weiterbildungsträger aus anderen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union sind berechtigt, Dienstleistungen 
nach dieser Verordnung zu erbringen, wenn der Dienst-
leistungserbringer rechtmäßig in einem anderen europäi-
schen Mitgliedsstaat niedergelassen ist. Dienst leistende 
Weiterbildungsträger unterliegen den gesetzlichen 
Bestimmungen wie vergleichbare deutsche Weiterbil-
dungsträger.

§ 24
Verfahren über eine Einheitliche Stelle

Das Verwaltungsverfahren kann über eine Einheitliche 
Stelle des Landes Nordrhein-Westfalen abgewickelt wer-
den. Das Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpart-
ner in Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 748) sowie die §§ 71 a bis 71 e des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung 
fi nden Anwendung.

§ 25
Verwaltungsverfahren

Die zuständige Behörde bestätigt innerhalb eines Monats 
den Eingang des Antrags und der Unterlagen und teilt 
der Antrag stellenden Person gegebenenfalls mit, welche 
Unterlagen fehlen. Die Entscheidung über die staatliche 
Anerkennung der Weiterbildungsstätte ist spätestens drei 
Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen 
zu treffen. In begründeten Fällen kann die zuständige 
Behörde die Frist einmal für eine angemessene Dauer 
verlängern. Nach Ablauf der Frist gilt die Weiterbil-
dungsstätte als staatlich anerkannt.

§ 26
Pflichten des Dienstleistungserbringers

(1) Der dienstleistungserbringende Weiterbildungsträger 
ist verpfl ichtet, den Einheitlichen Ansprechpartner nach 
§ 24 und die zuständige Behörde über folgende Änderun-
gen zu informieren:

1.  Gründung einer weiteren Weiterbildungsstätte und

2.   Änderung in den Verhältnissen, die zu einer Überprü-
fung der staatlichen Anerkennung der Weiterbil-
dungsstätte führt.

(2) Der Dienstleistungserbringer ist verpfl ichtet, den 
Teilnehmenden der Weiterbildung folgende Informatio-
nen in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen:
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1.   Rechtsstatus und Rechtsform sowie die Anschrift der 
Niederlassung,

2.   Adresse der für die staatliche Anerkennung der Wei-
terbildungsstätte zuständigen Behörde und des Ein-
heitlichen Ansprechpartners nach § 24,

3.  Identifi kationsnummer der Finanzbehörde und

4.   etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertrags-
klauseln, Angaben über das auf den Vertrag anwend-
bare Recht oder den Gerichtsstand.

§ 27
Verwaltungszusammenarbeit

(1) Die zuständige Behörde arbeitet mit den zuständigen 
Behörden der europäischen Staaten und der Einheit lichen 
Stelle nach § 24 zusammen und leistet Amtshilfe, insbe-
sondere, um eine wirksame Zusammenarbeit bei der Kon-
trolle der Dienstleistungserbringer sicherzustellen.

(2) Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde eines ande-
ren Mitgliedsstaats informiert die zuständige Behörde 
über rechtskräftige Entscheidungen, die sich auf die 
Dienstleistungserbringung auswirken können, zum Bei-
spiel über Verwaltungsmaßnahmen oder strafrechtliche 
Sanktionen und Entscheidungen wegen Insolvenz oder 
Konkurs mit betrügerischer Absicht. Die zuständige 
Behörde informiert den Dienstleistungserbringer über 
die erteilten Informationen.

(3) Liegen Erkenntnisse vor, dass die Sicherheit der 
Dienstleistungserbringung gefährdet ist, informiert die 
zuständige Behörde den Niederlassungsmitgliedstaat 
über den Sachverhalt und übermittelt die erforderlichen 
Informationen. Ergreift die zuständige Behörde im Nie-
derlassungsmitgliedsstaat keine oder nur unzureichende 
Maßnahmen, kann die zuständige Behörde selbst eigene 
Maßnahmen gegen den Dienstleistungserbringer ergrei-
fen. Über die Ergebnisse nach Satz 2 informiert die 
zuständige Behörde das für Gesundheit zuständige 
Ministerium zur Weiterleitung an die Kommission. Die 
Maßnahmen nach Satz 2 dürfen frühestens 15 Arbeits-
tage nach Mitteilung an die Kommission erfolgen.

(4) Die zuständige Behörde teilt auf Anfrage einer 
Behörde eines anderen Mitgliedsstaates unverzüglich 
mit, ob der Dienstleistungserbringer rechtmäßig nieder-
gelassen ist und überprüft den Sachverhalt des Amtshil-
feersuchens. Sie entscheidet über Art und Umfang der 
durchzuführenden Prüfungen und unterrichtet die 
zuständige Behörde des anderen Mitgliedsstaates über 
die Konsequenzen, die sie aus den übermittelten Aus-
künften zieht.

§ 28
Überwachung der Dienstleistungserbringung

Die Bezirksregierung ist die zuständige Behörde für die 
Durchführung der Richtlinie 2006/123/EG gemäß den 
§§ 23 bis 27.

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1) Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpfl eger, Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl egerinnen und Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl eger können auf Antrag die staatliche Aner-
kennung gemäß § 22 Satz 1 dieser Verordnung erhalten,

1.   wenn sie bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungs- und 
Prüfungsverordnung einen Weiterbildungslehrgang 
zur Hygienefachkraft mit mindestens 160 Stunden 
theoretischem Unterricht und sechs Wochen Prakti-
kum erfolgreich abgeschlossen haben, mindestens 
fünf Jahre als Hygienefachkraft beschäftigt waren 
und an anerkannten Aufbaukursen mit mindestens 
zusammen 80 Stunden teilgenommen haben,

2.   wenn sie bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungs- und 
Prüfungsordnung einen Weiterbildungslehrgang zur 
Hygienefachkraft mit mindestens 160 Stunden theo-
retischem Unterricht und sechs Wochen Praktikum 
erfolgreich abgeschlossen haben, mindestens zwei 
Jahre als Hygienefachkraft beschäftigt waren und an 

anerkannten Aufbaukursen mit mindestens zusam-
men 160 Stunden teilgenommen haben oder

3.   wenn sie bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungs- und 
Prüfungsordnung einen Weiterbildungslehrgang zur 
Hygienefachkraft mit mindestens 160 Stunden theo-
retischem Unterricht und sechs Wochen Praktikum 
erfolgreich abgeschlossen haben, weniger als zwei 
Jahre als Hygienefachkraft beschäftigt waren und an 
anerkannten Aufbaukursen mit mindestens zusam-
men 240 Stunden teilgenommen haben.

(2) Eine vor dem Inkrafttreten landesrechtlicher Rege-
lungen abgeschlossene Weiterbildung wird anerkannt, 
wenn sie der Weiterbildung nach dieser Verordnung 
gleichwertig ist. Das Landesprüfungsamt für Medizin, 
Psychotherapie und Pharmazie stellt die Gleichwertig-
keit fest und ist zuständig für die Anerkennung.

(3) Die in einem Bundesland anerkannte Weiterbildung 
für Hygienefachkräfte oder erteilte staatliche Anerken-
nung als Hygienefachkraft wird auf Antrag anerkannt. 
Das Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie stellt die Gleichwertigkeit fest und ist 
zuständig für die Anerkennung.

§ 30
Gleichwertigkeit der Weiterbildung

(1) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
erworbene abgeschlossene Weiterbildung erfüllt die Vor-
aussetzungen nach dieser Verordnung, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben ist. 

(2) Das Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie ist die zuständige Behörde für die Berufs-
anerkennung EU- und Drittstaatenangehöriger mit Aus-
nahme der Entscheidung über die Führung der Berufsbe-
zeichnung einschließlich der dafür erforderlichen 
Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufs-
qualifi kationen von Dienstleistenden gemäß Artikel 7 
Absatz 4 Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 1. 
Januar 2008.

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in 
Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer 
Kraft.

Artikel 2
Änderung der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung 

für Pflegeberufe

Auf Grund des § 7 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und 
Gesundheits- und Krankenpfl ege vom 24. April 1990 (GV. 
NRW. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572), wird 
nach Anhörung des für das Gesundheitswesen zuständi-
gen Ausschusses des Landtags verordnet:

Die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pfle-
geberufe vom 15. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 904) wird 
wie folgt geändert:

In der Anlage 1 wird im Modul 8.1 (Projektmanagement) 
in der Zeile „Credits/Stunden“ nach den Wörtern „Inten-
sivpfl ege und Anästhesie sowie Operationsdienst:“ die 
Angabe „15 Credits“ durch die Angabe „10 Credits“ 
ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Artikel 1 dieser Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. 
Januar 2012 in Kraft. Artikel 2 tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 28. September 2012

Die Ministerin
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara S t e f f e n s
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Weiterbildungsverordnung Hygienefachkraft 

1       Theoretische Weiterbildung (720 Stunden) 
1.1 Allgemeine Grundlagen 180 Stunden 
1.1.1 Grundlagen der Krankenhausbe- 

triebsorganisation oder der Betriebs- 
organisation stationärer, teilstatio- 
närer sowie ambulanter Einrich- 
tungen der Altenhilfe 80 Stunden 
- Gesetzliche Grundlagen 
- Finanz- und Rechnungswesen 
- Organisation und Arbeitsabläufe, 

Projektarbeit, Hygienemanagement, 
Dokumentation, Schriftverkehr, 
Formulargestaltung

- Datenerfassung und Daten-
verarbeitung 

- Organisation der Krankenhaus-
hygiene, Hygienekommission 

1.1.2 Wahrnehmung, Kommunikation und 
Pädagogik sowie Methodik des Lernens, 
Lernpsychologie und -techniken und 
Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens, 
berufliches Selbstverständnis             100 Stunden 

1.1.2.1 Wahrnehmung 20 Stunden 
- Ausgewählte Teilbereiche der 

Wahrnehmungspsychologie 
- Selbstwahrnehmung/Fremdwahr-
    nehmung
- Selbsterfahrung, Supervision, 

Balint-Gruppe usw. 
- Beobachtungs- und Beurteilungs-

prozesse, Beurteilungsfehler 
- Diagnostik- und Beurteilungs-

verfahren 
1.1.2.2 Kommunikation und Pädagogik        50 Stunden 

- Theorie- und Praxis personen-
zentrierter Gesprächsführung 

- Gruppendynamik und Gruppen-
pädagogik 

- Kooperation, Konflikt, Teamarbeit 
- Kooperation von Institutionen und 

Berufsgruppen 
- Pädagogische Anleitung von 

Hilfspersonal und Schülerinnen/ 
Schülern 

- Grundlagen und Methoden der 
Öffentlichkeitsarbeit 

1.1.2.3 Methodik des Lernens, Lernpsychologie 
und -techniken sowie Prinzipien 
des wissenschaftlichen Arbeitens        20 Stunden 

1.1.2.4 Berufliches Selbstverständnis   10 Stunden 
- Motivation für die Arbeit in der 

Krankenhaushygiene oder für die 
Hygiene in stationären, teilstationären 
und ambulanten Einrichtungen der 
Altenhilfe sowie in der Weiterbildung 

- Geschichte der Entwicklung der 
Pflegeberufe unter Einbezug der 
Hygiene 

- Leitbilder, Normen und Werte in 
der Hygiene 

1.2 Grundlagen der Hygiene und 
Mikrobiologie 150 Stunden 
- Grundlagen der Bakteriologie,  
 Virologie, Mykologie, Parasitologie 
- Wasser- und Lebensmittelmikro- 

biologie
- Grundlagen der Chemotherapie und 

Immunologie
- Epidemiologie von Infektionen                                 
-  Gewinnung und Versand von   
 Untersuchungsmaterial 
- Befundauswertung 
- Infektionserfassung 

Anlage 1 * 
(zu § 3) 

1.3 Grundlagen der Krankenhaushy- 
giene oder Hygiene in stationären, 
teilstationären und ambulanten 
Einrichtungen der Altenhilfe 240 Stunden 
- Hygienemaßnahmen im Bereich der 

Pflege, Diagnostik und Therapie 
- Sterilisation, Desinfektion, 

Desinsektion 
- Isolierungsmaßnahmen
- Hygienemaßnahmen in Wirt-

schaftsbereichen 
- Hygienemaßnahmen im Bereich der 

Ver- und Entsorgung 
- Gesetzliche Grundlagen und 

Richtlinien der Krankenhaus-
hygiene sowie der Hygiene in der 
Pflege

1.4 Grundlagen der technischen Hygiene 
und des Baues von Krankenhäusern 
oder von stationären, teilstationären 
und ambulanten Einrichtungen der 
Altenhilfe unter Berücksichtigung 
ökologischer Aspekte 150 Stunden 
- Bereichsspezifische, funktionelle 

und bauliche Voraussetzungen 
- Raumlufttechnische Anlagen 
- Wasseraufbereitung
- Aufbereitung rnedizin-technischer Geräte 
- Anforderung an Sterilisations- und 

Desinfektionsgeräte
- Vorschriften und Verordnungen 

2        Praktische Weiterbildung unter Anleitung
von mindestens 1155 Stunden 
Die praktische Weiterbildung erfolgt im Rahmen 
folgender Einsätze: 

2.1 154 Stunden Einführung für Gesundheits- und Kran-
ken-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen/-
pfleger in einem Krankenhaus oder für Altenpflege-
rinnen und Altenpfleger in einer stationären Pflege-
einrichtung unter Anleitung einer vollzeitbeschäf-
tigten Hygienefachkraft mit mindestens einem Jahr 
Berufserfahrung 

2.2 115,5 Stunden in einem Hygiene-Institut oder einem 
Medizinaluntersuchungsamt unter Anleitung einer 
Fachärztin/eines Facharztes für Hygiene und Umwelt-
medizin oder einer Fachärztin/eines Facharztes für 
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

2.3 Mindestens je 154 Stunden 
- Intensivstation 
- OP-Abteilung
- Chirurgische Abteilung 
- Innere Abteilung 
mindestens je 77 Stunden 
- Zentralsterilisation 
- Küche
mindestens 115,5 Stunden 
- Krankenhaus technische Abteilung 

2.4 Von den unter Nummer 2.3 geforderten Einsätzen 
müssen mindestens 154 Stunden für Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen/-pfleger in einem anderen als 
dem arbeitgebenden Krankenhaus oder für Alten-
pflegerinnen und Altenpfleger in einer anderen als der 
arbeitgebenden stationären Pflegeeinrichtung abge-
leistet werden. 

2.5 über jeden Abschnitt der praktischen Weiterbildung 
ist von der Weiterbildungsteilnehmerin/vom 
Weiterbildungsteilnehmer ein Bericht zu fertigen. 
Dieser wird von der Praxisanleiterin/dem 
Praxisanleiter fachlich bewertet und für die 
Prüfungsunterlagen dokumentiert. Die Berichte sind 
der von der Praxisanleitung anzufertigenden 
Bescheinigung nach Anlage 3 beizufügen. 

Anlage 1 
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Anlage 2 
(zu § 10 Absatz 2 Nummer 1) 

 
 
 
 

Bescheinigung 

über die Teilnahme an der theoretischen Weiterbildung 
 
 
 
 
Herr/Frau 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
am ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
in ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
hat in der Zeit vom .............................  ....................... bis  .......... ......................................... an der theoretischen Weiterbildung 
für Hygienefachkräfte mit Erfolg teilgenommen. 
 

 
Die Weiterbildung wurde von  ................................................... ……. bis  ...... .............................................................................. durch 
Fehlzeiten um …………… Stunden unterbrochen. 
 
 
Ort, Datum …………………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 
 
 

Die Weiterbildungsstätte 

(Anschrift, Unterschrift und Stempel) 

 
 

Die Weiterbildungsstätte 

(Anschrift, Unterschrift und Stempel) 
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Anlage 3  
(zu § 1 0  Absatz 2 Nummer 2) 

Bescheinigung 

über die Teilnahme an dar praktischen Weiterbildung 

Herr/Frau ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

geboren am 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

hat in der Zeit vom ................ …..… .................................………. bis  .................... ....... ………. ....        an der praktischen Weiterbildung 

für Hygienefachkräfte 

im Bereich………………………………………………………………………, 

mit Erfolg teilgenommen. 

Die Weiterbildung wurde von  .  ..........................................……. bis  ......... .............................................................................. durch Fehlzeiten 

um …………… Stunden unterbrochen. 

Ort, Datum …………………………………………………………………….. 

Unterschrift 

(Praxisanleiterin/Praxisanleiter) 

Unterschrift 

(Praxisanleiterin/Praxisanleiter) 
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Anlage 4
(zu § 18) 

Zeugnis 

Herrn/Frau ……………………………………………………………………………………………………………… 

geboren am ……………………………………………………………………………………………………………. 

in …………………………………………………………………………………………………………………….… 

hat in der Zeit vom ............................  ......... …………bis ........... …………an einem Weiterbildungslehrgang für 

Hygienefachkräfte der Weiterbildungseinrichtung (Bezeichnung, Anschrift)………………………………………… 

nach den Vorschriften der Weiterbildungsverordnung Hygienefachkraft des Ministeriums für Gesundheit, 

Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28. September 2012 (GV. NRW. S. 461) 

teilgenommen und am ………………………………………………………………… die Prüfung vor dem 

Prüfungsausschuss der mit Bescheid der Bezirksregierung …………………………………………………… 

vom……………………… (Az.:………………………) zugelassenen Weiterbildungsstätte mit der Gesamtnote 

…………………………………………………………… 

bestanden. 

Einzelergebnis: 

schriftliche Prüfung ……………………………………………………………………………….. 

mündliche Prüfung ………………………………………………………………………………. 

praktische Prüfung ……………………………………………………………………………….. 

……………………….., den …………………………………………………………. 

Die/der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses 

Stempel der 
Weiterbildungsstätte
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Anlage 5
(zu § 22) 

Urkunde 

über die Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung

„ …………………………………………………………………………………….“ 

Herr/Frau. ....................................................................................................................................................................

geboren am ..................................................................................................................................................................

in ......................... , ......................................................................................................................................................

erhält auf Grund des § 2 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege vom 24. April 

1990 (GV. NRW. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. 

S. 572), in Verbindung mit § 22 der Weiterbildungsverordnung Hygienefachkraft vom 28. September 2012  

(GV. NRW. S. 461) mit Wirkung vom heutigen Tage die Erlaubnis, die Weiterbildungsbezeichnung 

„ …………………………………………………………………………………….“ 

zu führen. 

Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 

Nummer 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden 

Fassung. 

Ort, Datum .......................................................................  

Unterschrift Siegel

– GV. NRW. 2012 S. 461
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